
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben wesentliche Änderung einer Windkraftanlage 

in 16356 Werneuchen 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 25. Juni 2024 

 
 

Die Firma MLK Windpark Blumberg Nr. 65 GmbH & Co. KG, Lichtenberger Weg 4 in 15236 
Jacobsdorf, beantragt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf dem Grundstück in 16356 Werneuchen in der Gemarkung Krummensee, Flur 
1, Flurstück 127 eine Windkraftanlage wesentlich zu ändern (Az.: G08823). 
 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Änderung der Betriebsweise von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr. Die Nennleistung wird in diesem Zeitraum auf 5,044 MW erhöht. 
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6.2 V des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um die Änderung eines 
Vorhabens nach Nummer 1.6.2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine 
Vorprüfung durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Der Änderungsumfang beschränkt sich auf die Änderung der Betriebsweise in der Nacht von 
22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.  
 
Mit der Änderung wird der vormals genehmigte maximal zulässige Emissionspegel von 103,7 
dB(A) nicht überschritten. Damit werden die Vorschriften der TA Lärm auch zukünftig 
eingehalten. 
 
Mit der Änderung sind keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch 
einschließlich menschlicher Gesundheit, Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt und Landschaftsbild verbunden. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
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